




Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Aldrans 
 
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2024 wurde vom Überprüfungsausschuss am 03.03.2025 
vorgeprüft. 
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 27.02.2025 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 04.03.2025 bis 
18.03.2023 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des 
Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 04.03.2025 bis 31.03.2025. Schriftliche Einwendungen wurden 
nicht eingebracht. 
 
 
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 31.03.2025: 
 
Anwesende: Bgm. Johannes Strobl, Vbgm. Daniel Nairz, GR. Elisabeth Stolz, GR. Bernhard Garber, GR. Martin Senfter, GR. Regina Gapp, GR. 

Hubert Rösch, GR. Plozner Christina, GR. Dr. Franz Reiter, GR. Mag. Dr. Matihas Lederer, GR Piegger Martina, GR Jonas Schüler, 
Andreas Krapf, Maria Frischhut, Herbert Frischhut  

 
 
Nicht erschienen: - entschuldigt  GR. Helmut Fleischmann, GR. Ursula Brandl, GR. Mag. Julia Frischhut-Gregorin, GR Christoph Martinek,  
                                                                    GR. PhD Markus Haider                                                                                                      
    
 
Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des 
Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 14 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen. 
 
Der Beschluss über die Genehmigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 01.04.2025 bis 16.04.2025 kundgemacht. 
 
Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe 
schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. 
Link zur Veröffentlichung: Gemeinde Aldrans - Startseite - Gemeindeamt - Das Amt - Finanzdaten 
 
Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem 
Betrag von EUR 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen. 



Gemeindeabgaben  
(Steuern, Gebühren und Beiträge) 

 
Abgabenart Gemeinderats- 

beschluss 
Kundmachung 

von-bis 
Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) 

Grundsteuer A 
 

11.12.2023 17.12.2024 
31.12.2024 

  500 v. H. d. Messbetrages 

Grundsteuer B 
 

11.12.203 17.12.2024 
31.12.2024 

  500 v. H. d. Messbetrages 

Vergnügungssteuer 
 

    Wird nicht eingehoben 

Hundesteuer 
 

11.12.2023 17.12.2024 
31.12.2024 

   
144,90 41 für Marke 

Lt. Satzung vom 20.09.1991 LGBl. Nr. 3/1980 
24,26 

                                   144,90 45,00 
Erschließungsbeitrag 
 

18.09.2023 17.12.2024 
31.12.2024 

   9,905 

Freizeitwohnsitzabgabe 
 

07.11.2023 17.12.2024 
31.12.2024 

  Wird eingehoben  Höhe der Abgabe siehe   
  Kundmachung  

Wasserbenützungsgebühr 
 

16.12.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

  74 gültig bis Ablesung 09.2025 
  ab 09.2025 ,78  
  12,00 für Zählermiete 

Wasseranschlussgebühr 
 

16.12.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

  3,47 je m³ lt. TVAAG 
  1.039,50 

Kanalbenützungsgebühr 
 

16.12.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

  2,53 gültig bis Ablesung 09.2025 
  ab 09.2025 65 

Kanalanschlussgebühr  16.12.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

  6,72 je m³ lt. TVAAG 
  2.016,00 

 
 
 
 
 
 
 



Gemeindeabgaben  
(Steuern, Gebühren und Beiträge) 

 
Abgabenart Gemeinderats- 

beschluss 
Kundmachung 

von-bis 
Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) 

Waldumlage 18.11.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

 50 % für Wirtschaftswald 
15 % für Schutzwald im Ertrag 

Abfallgebühren 16.12.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

Lt. Müllgebührenordnung 

Friedhofsbenützungs-
gebühren 

16.12.2024 17.12.2024 
31.12.2024 

 Familiengrab 31,92  pro Jahr 
  Einzelgrab 19,11  pro Jahr 
  Urnengrab 19,11  pro Jahr 
  Urnennische 19,11  pro Jahr 
  668,95 (Fremdfirma) 
  96,95 
  831,60 
  297,15 



Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen 
 
 

Entgelt bzw. 
Mittelaufbringung 

Gemeinderats- 
beschluss 

Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) 
 

Haus des Kindes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.12.2024 
Tarife gültig ab 

09/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,64 je Tag je Kind im Monat 
51,04 je Tag je Kind im Monat 

 
Geschwisterrabatt ab 2 Kinder nur noch für Hort 25 % 
 
Kindergarten 07.00 bis 13. 74,71 je Kind im Monat 
Kindergarten 13.00 bis 14. 11,83 Aufpreis je Tag je Kind im Monat 
Kindergarten 13.00 bis 17. 36,94 Aufpreis je Tag je Kind im Monat 
Gratiskindergarten für 4 bis 6 jährige Kinder  Stichtag 01.09. 
 
Kinderkrippe 07.00 bis 12.0 39,10 je Tag je Kind im Monat 
Kinderkrippe 07.00 bis 14. 47,44 je Tag je Kind im Monat 
Kinderkrippe 07.00 bis 17. 66,37 je Tag je Kind im Monat 
 
Sommerbetreuung für Kindergarten u. Kinderkrippe 
von 07.00 bis 12.30 Uhr - pro Besuchstag     9,47 
von 07.00 bis 14.00 Uhr - pro Besuchstag    11,83 
von 07.00 bis 17.00 Uhr  pro Besuchstag    15,44 
 
Sommerbetreuung Hort 
von 07.00 bis 14.00 Uhr  pro Besuchstag    11,83 
von 07.00 bis 17.00 Uhr  pro Besuchstag    
 
Mittagessen 
Kindergarten/Kinderkrippe         3,10 
Hort            5,15 
 
Sonderleistungen 
Materialbeitrag Kindergarten          50,00 je Semester 
Materialbeitrag Kinderkrippe         15,00 je Semester 
Materialbeitrag Hort          15,00 je Semester 
Materialbeitrag Mittagstisch         10,00 je Semester 
 
 
 
 
 
 



 
Müllgebühren 

 
16.12.2024 

 
Grundgebühr 
Einpersonenhaushalt   46,10 
Zweipersonenhaushalt   84,00 
Dreipersonenhaushalt   98,70 
Vier- u. Mehrpersonenhaushalt  121,70 
Fremdenheim    46,10 
Ferienwohnung    23,10 
Privatzimmervermietung bis   5 Betten  18,06 
Privatzimmervermietung bis 10 Betten 23,10 
Gastgewerbe ohne Zimmervermietung 151,20 
Gastgewerbe bis 30 Betten  151,20 
Gastgewerbe über 30 Betten  452,55 
Gewerbebetrieb mit Ladengeschäft 301,98 
(Lebensmittelhandel) 
Betriebe bei denen über den Haushalt  
hinaus 1 Müllsack je Woche anfällt 46,20 
 
die weitere Gebühr 
Einpersonenhaushalt   29,61   beinhaltet 15 Säcke 
Zweipersonenhaushalt   39,48   beinhaltet 20 Säcke 
Dreipersonenhaushalt   39,48   beinhaltet 20 Säcke 
Vier- u. Mehrpersonenhaushalt  59,22   beinhaltet 30 Säcke 
jedes Fremdenheim   78,96   beinhaltet 40 Säcke  
jede Ferienwohnung   29,61   beinhaltet 15 Säcke 
Privatzimmervermietung bis   5 Betten 9,87    beinhaltet 5 Säcke 
Privatzimmervermietung bis 10 Betten 39,48   beinhaltet 20 Säcke 
Gastgewerbe ohne Zimmervermietung 276,36   beinhaltet 140 Säcke 
Gastgewerbe bis 30 Betten   276,36   beinhaltet 140 Säcke 
Gastgewerbe über 30 Betten  829,08   beinhaltet 420 Säcke  
Gewerbebetriebe mit Ladengeschäft 552,72   beinhaltet 280 Säcke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































